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GEMEINDE HACKERBERG

Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Hackerberg vom 27. November 2025 über die Ausschrei-
bung eines Anschluss- und Ergänzungsbeitrages nach dem Kanalabgabegesetz

Gemäß der §§ 2, 3, 5 und 7 Kanalabgabegesetz, LGBI. Nr. 41/1984 idgF, wird verordnet:

§1

Für jene Anschlussgrundfläche bzw. Teile derAnschlussgrundfläche, für die eine rechtskräf-
tige Anschlussverpflichtung oder Anschlussbewilligung vorliegt, wird ein
erhoben.

§2

Wenn sich die Berechnungsfläche der im § 1 genannten Anschlussgrundfläche bzw. Teile
der Anschlussgrundfläche ändert, wird ein Ergänzungsbeitrag zum Anschlussbeitrag erho-
ben.

Die Höhe des Ergänzungsbeitrages ist entsprechend dem Ausmaß der zusätzlichen Berech-
nungsfläche zu bemessen.

§3

(1) Die Errichtungskosten der Kanalisationsanlage betragen 1.200.456,53 Euro. Die um
10 v.H. erhöhte Summe aller Berechnungsflächen beträgt 47.957,57 m2.

(2) Der Beitragssatz wird mit 12,00 Euro pro m2 Berechnungsfläche gemäß § 5 Abs. 2 KAbG
festgesetzt.

Das Beitragsausmaß ergibt sich aus dem mit der Berechnungsfläche vervielfachten Bei-
tragssatz. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist beim Anschiuss- und Ergänzungsbeitrag geson-
dert hinzuzurechnen.

§4

DerAbgabenanspruch entsteht

beim Anschlussbeitrag: mit der Rechtskraft des Anschlussbescheides bzw. derAnschluss-
bewilligung;

beim Ergänzuncisbeitrag: mit der Erstattung eines positiven Schlussüberprüfungsprotokolls
gemäß § 27 Abs. 2 und 3 des Burgenländischen Baugesetzes 1997, LGBI. Nr. 10/1998, in
der jeweils geltenden Fassung. Wenn jedoch eine Baubewilligung und somit ein Schluss-
überprüfungsprotokoll nicht erforderlich ist, entsteht der Abgabenanspruch mit der Vollen-
dung des Vorhabens, das eine Änderung nach Abs. 1 bewirkt.
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§5

Die Abgaben werden mit Ablauf eines Monates nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides
fällig.

§6

Der Abgabenschuldner ist verpflichtet, der Gemeinde jede Änderung des Abgabengegen-
Standes anzuzeigen.

§7

Diese Verordnung tritt mit 1.1.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinde-
rates der Gemeinde Hackerberg vom 19. Dezember 2014 betreffend die Ausschreibung ei-
nes Anschluss- und Ergänzungsbeitrages nach dem Kanalabgabegesetz am 31.12.2'025
außer Kraft.

Für den Gemeinderat

^ {^ /

Karin Kirisits
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Bürgermeisterin der Gemeinde Hackerberg

angeschlagen am: 01.12.2025
abgenommen am: 16.12.2025
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BEILAGE ZUR VERORDNUNG BETREFFEND KANALISATIONSBEITRÄGE
BERECHNUNGSGRUNDLAGE ZUR FESTSETZUNG DES BEITRAGSSATZES

BA01

kollaudierte Errichtungskosten (ohne MWSt.)

minus GIF-Beiträge

minus Anteil der Marktgemeinde Ollersdorfi.B.

somit Aufwendungen der Gemeinde BA 01

BA02

kollaudierte Errichtungskosten (ohne MWSt.)

minus GIF-Beiträge

somit Aufwendungen der Gemeinde BA 02

ATS 8.000.000,00

ATS 1.600.000,00

ATS 2.567.238.70

ATS 3.832.7rt1.30

ATS 12.000.149,85

ATS 2.400.000,00

ATS 9.600.149.85

€ 581.382,67

€ 116.276,53

€ 186.568.51

JL 378.537.fi3

€ 872.084,90

€ 174.414.80

^_ 697.670.10

Gemeinsame Anlasen CVerbandsanIaeen)

Anteil an Kanalisation Gemeinde Ollersdorfi.B.
bis Verbandssammler

Kostenbeitrag Kläranlage Bocksdorf

somit Aufwendungen der Gemeinde

ATS 715.766,85 € 52.016,80

ATS 2.369.964.00 € 172.232.00

ATS 3.085.730.85 € 224.24S.80

ZUSAMMENSTELLUNG DER BAUABSCHNITTE

Summe Baukosten BA 01 -BA 03

minus Summe GIF-Beiträge

minus Summe Anteil OUersdorfi.B. an BA

plus Summe Gemeinsame Anlagen

somit Gesamtaufwendungen der Gemeinde

ATS 20.000.149,85

ATS 4.000.000,00

ATS 2.567.238,70

ATS 3.085.730.85

€ 1.453.467,57

€ 290.691,33

€ 186.568,51

€ 224.248.80

ATS 16.518.fi42.00 € 1.200.456.53


